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§ 4 ApokG Verhaltnis zu nationalen
und internationalen Behorden

ApokG - Apothekerkammergesetz 2001

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

1. (1)Die Behdrden, andere Kammern und sonstige zur Berufsvertretung berufene Kérperschaften 6ffentlichen
Rechts sowie Trager der Sozialversicherung haben innerhalb ihres Wirkungskreises der Apothekerkammer auf
Verlangen die zur Erfullung ihrer Obliegenheiten erforderlichen Auskiinfte zu erteilen und sie in ihrer
Wirksamkeit zu unterstitzen. Zu gleichem Verhalten ist die Apothekerkammer gegenutber den vorgenannten
Behorden, Kérperschaften und sonstigen Einrichtungen verpflichtet.

2. (2)Die Osterreichische Apothekerkammer hat innerhalb ihres Wirkungsbereiches den zusténdigen Behérden der
anderen Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum (EWR-Vertragsstaaten) und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zur Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG Uber die Anerkennung von
Berufsqualifikationen erforderlichen Auskinfte im Rahmen der grenziberschreitenden
Verwaltungszusammenarbeit nach Moglichkeit unter Nutzung des internetgestutzten
Behordenkooperationssystems IMI (Internal Market Information System) der Europadischen Kommission zu
erteilen und einzuholen, insbesondere

1. 1.uber die Mitglieder der Osterreichischen Apothekerkammer betreffende disziplinarrechtliche,
strafrechtliche oder verwaltungsstrafrechtliche Malinahmen oder sonstige schwerwiegende Sachverhalte,
die sich auf die Austbung des Apothekerberufes auswirken kdnnten, sowie

2. 2.hinsichtlich in Osterreich niedergelassener Angehériger des Apothekerberufes, die in einem anderen EWR-
Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft vortbergehend Dienstleistungen als Apotheker
erbringen wollen, Uber die RechtmaRigkeit der Niederlassung und die gute Fihrung des Berufsangehorigen
in Osterreich sowie (iber die Tatsache, dass keine berufsbezogenen disziplinarrechtlichen oder
strafrechtlichen Sanktionen vorliegen.

In Kraft seit 05.06.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 4 ApokG Verhältnis zu nationalen und internationalen Behörden
	ApokG - Apothekerkammergesetz 2001


